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2. der Gebrauch patentierter Einrichtungen in der 
Bauausführung oder für den Betrieb der Luft
oder Landfahrzeuge der anderen Verbandsländer 
oder des Zubehörs soldier Fahrzeuge, wenn diese 
vorübergehend oder zufällig in dieses Land gelan
gen.

Gründen entschuldigt. Eine solche Zwangslizenz ist 
nicht ausschließlich und kann, auch in der Form der 
Gewährung einer Unterlizenz, nur mit dem Teil des 
Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs übertragen 
werden, der mit ihrer Auswertung befaßt ist.

(5) Die vorstehenden Bestimmungen finden unter 
Vorbehalt der notwendigen Änderungen auch auf Ge
brauchsmuster Anwendung.

B. — Der Schutz gewerblicher Muster und Modelle 
darf wegen unterlassener Ausübung oder wegen der 
Einfuhr von Gegenständen, die mit den geschützten 
übereinstimmen, in keiner Weise durch Verfall be
einträchtigt werden.

C. — (1) Ist in einem Land der Gebrauch der ein
getragenen Marke vorgeschrieben, so darf die Eintra
gung erst nach Ablauf einer angemessenen Frist und 
nur dann für ungültig erklärt werden, wenn der Be
teiligte seine Untätigkeit nicht rechtfertigt.
. (2) Wird eine Fabrik- oder Handelsmarke vom In

haber in einer Form gebraucht, die von der Eintragung 
in einem der Verbandsländer nur in Bestandteilen ab
weicht, ohne daß dadurch die Unterscheidungskraft der 
Marke beeinflußt wird, so soll dieser Gebrauch die Un
gültigkeit der Eintragung nicht nach sich ziehen und 
den der Marke gewährten Schutz nicht schmälern.

(3) Der gleichzeitige Gebrauch derselben Marke auf 
gleichen oder gleichartigen Erzeugnissen durch gewerb
liche oder Handelsniederlassungen, die nach den Be
stimmungen des Gesetzes des Landes, in dem der 
Schutz beansprucht wird, als Mitinhaber der Marke 
angesehen werden, steht der Eintragung der Marke 
nicht entgegen und schmälert nicht den der genannten 
Marke in einem Verbandsland gewährten Schutz, so
fern dieser Gebrauch nicht eine Irreführung des Publi
kums zur Folge hat und dem öffentlichen Interesse 
nicht zuwiderläuft.

D. — Für die Anerkennung des Rechts ist die An
bringung eines Zeichens oder Vermerks über das Pa
tent, das Gebrauchsmuster, die Eintragung der Fabrik
oder Handelsmarke oder die Hinterlegung des gewerb
lichen Musters oder Modells auf dem Erzeugnis nicht 
erforderlich.

Artikel 5bis
(1) Für die Zahlung der zur Aufrechterhaltung der 

gewerblichen Schutzrechte vorgesehenen Gebühren wird 
eine Nachfrist von mindestens sechs Monaten gewährt, 
und zwar gegen Entrichtung einer Zuschlagsgebühr, 
sofern die innerstaatlichen Rechtsvorschriften eine 
solche auferlegen.

(2) Den Verbandsländern steht es frei, die Wieder
herstellung der mangels Zahlung von Gebühren ver
fallenen Patente vorzusehen.

Artikel 5ter

In keinem der Verbandsländer wird als Eingriff in 
die Rechte des Patentinhabers angesehen:

1. der an Bord von Schiffen der anderen Verbands
länder stattfindende Gebrauch patentierter Ein
richtungen im Schiffskörper, in den Maschinen, im 
Takelwerk, in den Geräten und sonstigem Zubehör, 
wenn die Schiffe vorübergehend oder zufällig in 
die Gewässer des Landes gelangen, vorausgesetzt, 
daß diese Einrichtungen dort ausschließlich für 
die Bedürfnisse des Schiffes verwendet werden;

Artikel öQuater

Wird ein Erzeugnis in ein Verbandsland eingeführt, 
in dem ein Patent zum Schutz eines Verfahrens zur 
Herstellung dieses Erzeugnisses besteht, so hat der 
Patentinhaber hinsichtlich des eingeführten Erzeug
nisses alle Rechte, die ihm die Rechtsvorschriften des 
Einfuhrlandes auf Grund des Verfahrenspatents hin
sichtlich der im Land selbst hergestellten Erzeugnisse 
gewähren.

Artikel 54uinquies

Die gewerblichen Muster und Modelle werden in 
allen Verbandsländern geschützt.

Artikel 6

(1) Die Bedingungen für die Hinterlegung und Ein
tragung von Fabrik- oder Handelsmarken werden in 
jedem Land durch die innerstaatlichen Rechtsvorschrif
ten bestimmt.

(2) Jedoch darf eine durch einen Angehörigen eines 
Verbandslandes in irgendeinem Verbandsland hinter
legte Marke nicht deshalb zurückgewiesen oder für 
ungültig erklärt werden, weil sie im Ursprungsland 
nicht hinterlegt, eingetragen oder erneuert worden ist.

(3) Eine in einem Verbandsland vorschriftsmäßig ein
getragene Marke wird als unabhängig angesehen von 
den in anderen Verbandsländern einschließlich des Ur
sprungslandes eingetragenen Marken.

Artikel 6Ms

(1) Die Verbandsländer verpflichten sich, von Amts 
wegen, wenn dies die Rechtsvorschriften des Landes 
zulassen, oder auf Antrag des Beteiligten die Eintra
gung einer Fabrik- oder Handelsmarke zurückzuweisen 
oder für ungültig zu erklären und den Gebrauch der 
Marke zu untersagen, wenn sie eine verwechslungs
fähige Abbildung, Nachahmung oder Übersetzung einer 
anderen Marke darstellt, von der es nach Ansicht der 
zuständigen Behörde des Landes der Eintragung oder 
des Gebrauchs dort notorisch feststeht, daß sie bereits 
einer zu den Vergünstigungen dieser Übereinkunft zu
gelassenen Person gehört und für gleiche oder gleich
artige Erzeugnisse benutzt wird. Das gleiche gilt, wenn 
der wesentliche Bestandteil der Marke die Abbildung 
einer solchen notorisch bekannten Marke oder eine mit 
ihr verwechslungsfähige Nachahmung darstellt.

(2) Für den Antrag auf Löschung einer solchen Marke 
ist eine Frist von mindestens fünf Jahren vom Tag der 
Eintragung an zu gewähren. Den Verbandsländern 
steht es frei, eine Frist zu bestimmen, innerhalb wel
cher der Anspruch auf Untersagung des Gebrauchs gel
tend zu machen ist.

(3) Gegenüber bösgläubig erwirkten Eintragungen 
oder bösgläubig vorgenommenen Benutzungshandlun
gen ist der Antrag auf Löschung dieser Marken oder 
auf Untersagung ihres Gebrauchs an keine Frist ge
bunden.


